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De legislative Pfad: 
Das ze·tfenster für 
Verbesserunge 

17.12.2025 I Kabinettsbeschluss 
{BT Drs. 21/4088) 

Neue Produktwelt, zunächst 
ohne Selbständigen-Fokus. 

Neue Produktwelt, zunächst 
ohne Selbständigen-Fokus. 

25.03.2026 1 Der e de k 
F. anza sch ss B -Drs. 2 /4996)

Erweiterung des Personenkreises. 
Erhohung der Grundzulage (100%). 

27.03.2026 f 
Bundestagsbeschluss 

Verabschiedung in der 
Ausschussfassung. 

08.05.2026 1 Bundesrat 
(BR Drs. 206/26) 

Finale Zustimmung zu 
Kapitalmarktdepots. 

Gesetz ohne Beteitigung 
mittelständischer Interessenvertretung. 
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Die neue Architektur der privaten Altersvorsorge 
nach dem Altersvorsorge-Reformgesetz 

Altersvorsorgedepot 
( Rend iteorientiert) 

- Verzicht auf starre Garantien (Wegfall
der Beitragserhaltungszusage).

- Fokus auf kapitalmarktorientierte
Anlagen (OGAW/ETFs).

- Höhere Renditechancen bei langem
Anlagehorizont.

Standarddepot 
(Die Benchmark) 

- Reduzierte Wahlmöglichkeiten für
einfachen Zugang.

- Kostenbegrenzung auf max. 1,5 %
Effektivkosten.

- Verordnungsermächtigung für ein
Standarddepot in öffentlicher
Trägerschaft.

Vereinfachte Förderung 

- Abkehr von der komplexen
Riester-Logik.

- Verbesserte Grund- und
Kinderzulagen.

- Digitale Prüfung über Steuerdaten
angelegt. 
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Gap-Analyse: Versproche , , verfeh1 t, gefordert 

Kapi almarktorientie ung 

Stat :sf eststellung: 

Koa ·t·onsvertra,g 
(Versprechen) 

Zugesagt 

Schneller & 
rechtssicherer 

Gesetz 2,026 
(Rea:'ität) 

Altersvorsorgedepot: 
1,5% iKostenl'imllt iist 
nich. ambitioniert. 

Nicht adressiert. . . 

S- o de u
( otwendig) 

Öf gt··raleForme 
e Ver ö e sa lage 

(z. . 1 obilie ) 

Vorso ge 1s e· ziges 
rit r* 

0nce-0nly- 1Prinzip für alle 
Vorsorgemö,g1lichkeiten D11gi1tale Verwalitung Zulagenprüfung digital. 5�r

t 
0

a ;s �g
0
�les

Alterssicherung 
Selbständig 1e Umfassende Reform ur Förderöffnung. 

Das Gesetz erfüUt Tei, e der fii anzpo
1 

itischen Versprechen, ignoriert aber die· im Koa!H ionsvertrag zugesagten 
bürokratischen und struk urellen Reformen fiü r Selbständ·ge. 

Vo o g llc 1 ·a, 
v rsiche, ungsp rc t ei . 
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Das I eitbild: Von der Abwe , r 
zur modernen Reformagenda 
Eine A tersvorsorge für Selbständige darf kein M·sstrauensregime sein. 

Gesetz 2026 

Fnheitslösu ·9 

Starre Monatsbei räg,e 

:Produktzwang 

Neue 81ürokra • ie 

Genera verdacht dier
Scheinse bständigkeit 

o d r

W hlf ei e1t 

exi ili ä 

A r e n ng al er tiver 
Vorso e bgilic eiten 

Digi aler achweis 

1e 
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Der BDS-Bauplan: Die 9 Kernforderungen im Uberblick 

Freihe t & F exibilität 

Wahlfreiheit vor 
Pflicht bewahren 

Flexible Beiträge 
und Nachholoptionen 
gesetzlich verankern 

Gründungsphasen 
schützen durch 
Schonzeiten 

A erkennung & Schutz 

Al e Selbständigen 
einfach in die 
Förderung 
einbeziehen 

Alternative 
Vorsorgewege 
anerkennen 

Pfändungs- und 
Insolvenzschutz für 
das Vorsorgekonto 
schaffen 

Tra spare z & Systematik 

Ein digitales Konto 
für alle Vorsor 
gemöglichkeiten 

Vorsorgenachweis 
ersetzt weitere 
Statu sfeststel I u n gen 

Regelmäß·ge 
Evaluation mit 
Wirtschaftsverbänden 
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o·e strukturelle Gefahr: Der Genera verdacht
Wa • m das aktue le Syste echte Se bs ;ändigkeit be ro • . 

a g : o 

Kom1;plexe E:1nzellifallkr11terien stellen echte 
.Selbständ·gke·t un er G1e!neralverda.cht 
der Sche,insellibständigkeit. 

c ir n f : 

Nacihträlg ich1e 
1

Prüfungen fü ren zu 
existenzbedrohenden Belastungen und 
faktischem Zwang1 zur Rentenversicherung. 
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Die struk urele ös .ng: Ec e Rechtss·cher eit 
Wer als sebständ·g anerka ••• ist, muss dauerhaft rechtssicher a beiten können. 

Verb-i'ndliche Statusfests _el u g: 
Klare : ntscheidung vor Aufnahme der 
Tätigkeit (via F·nanzamt, Kammer oder 
Steuerberater). 

langfristige Sicherhei . : 
Vorsorgenachweiis ersetzt weltere 
Stat 1us.fes 'stel ung:en. 

Bestandssc. tz: Keine rückwirkein•de 
Umq:uarfizierung:. Aus ah:mien nur bei 
nachgewies.enemr M1 issbrauch 
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Eige ,verantwortung statt Zwang: 
Das Nachweis Modell 

1

Ein1e P·flicht zur ei•g•einvera twortliche:n A!bsicherung •ersetzt die Zwangseinord;n 1ung. 

Freie Wahl der Vorsorge 
- Ziel-Niveau: Nachweis ei1nes

Sicherungsniveaus, das der ges,etzlichen
Rente (Basis Mindestlohn) entspricht.

- lnstrumentenfrei:heit: Die Form der
Vorsorge bleibt frei überlassen.

!Das Standard-Testat
- Steuerberater-Testat: 'Ein

standardisierter Nachweis ersetzt die
1Erststatusfeststellu ng,.

- Verbindlichkeit: Das Testat ist bindend
anzuerkennen. Folgeprüfungen aUe 5
Jahre auf Basis nachgewiesener Vorsorge.

Der Gründersch 1u z 
- Aufbauphase: In den ersten 5 Jahren

genügen ein Vorsorgeplan und eine
Krankenversicherung.

- Liq:u 'di ätsschutz: Verhindert, dass die
Altersvorsorge den Existenzaufbau
ge·fäh rdet. Bund der 

BDS, Selbständigen
(/ Deutschland e.V. 
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''Deutschland braucht weni er 

Bürokratie und mehr Mut und 

i enverantwortun '' 
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Selbständigkeit schützen – Rechtssicherheit 
schaffen – Zwangseinordnung beenden 

Selbständige, Freiberufler und Solo-Unternehmer sind ein zentraler Bestandteil des 

Mittelstands. Sie schaffen Innovation, Spezialisierung und Flexibilität. Gleichzeitig ist 

selbständige Tätigkeit in Deutschland mit erheblicher Rechtsunsicherheit belastet. Die 

Abgrenzung zur abhängigen Beschäftigung erfolgt anhand komplexer und 

widersprüchlicher Einzelfallkriterien. In der Praxis führt dies dazu, dass echte 

Selbständigkeit unter Generalverdacht gerät, Auftraggeber aus Risikoüberlegungen auf 

eine Zusammenarbeit verzichten und nachträgliche Prüfungen zu erheblichen 

finanziellen Belastungen führen. Insbesondere die Möglichkeit, Tätigkeiten rückwirkend 

als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung einzuordnen, greift tief in 

unternehmerische Entscheidungen ein und führt faktisch zu einem Zwang zur 

gesetzlichen Rentenversicherung. 

Diese Entwicklung wird durch politische Bestrebungen verstärkt, die 

Rentenversicherungspflicht auf Selbständige auszuweiten. Dies löst jedoch weder das 

Abgrenzungsproblem noch schafft es Rechtssicherheit, sondern erhöht die Bürokratie 

und schwächt die unternehmerische Freiheit. Selbständigkeit ist eine eigenständige 

Erwerbsform und keine Vorstufe abhängiger Beschäftigung. Eine automatische oder 

nachträgliche Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung darf daher nicht 

erfolgen. 

Ziel einer Reform ist ein klares, verlässliches System mit einer verbindlichen 

Statusentscheidung im Voraus. Kern ist die Einführung eines personenbezogenen 

Selbständigenstatus, der auf Antrag des Selbständigen unter Vorlage seines 

Businessplans durch das Finanzamt, einen Steuerberater oder eine Kammer 

festgestellt wird. Liegt der Status vor, entfaltet er verbindliche Wirkung. Eine 

nachträgliche Umqualifizierung sowie rückwirkende Sozialversicherungspflichten sind 

ausgeschlossen. Abweichungen sind nur bei nachgewiesenem oder konkretem 

Verdacht auf Missbrauch zulässig. 

An die Stelle eines Zwangs zur Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung tritt 

die Pflicht zur eigenverantwortlichen Absicherung. Selbständige müssen nachweisen, 

dass sie ein Sicherungsniveau in der Altersvorsorge erreichen oder planmäßig 

erreichen werden, das mindestens dem Niveau der gesetzlichen Rentenversicherung 

auf Basis eines Mindestlohneinkommens entspricht. Die Form der Vorsorge ist frei. 



Der Nachweis erfolgt durch ein standardisiertes Testat eines Steuerberaters, das auf 

Grundlage der wirtschaftlichen Gesamtsituation das erreichte oder erreichbare 

Sicherungsniveau bestätigt. Dieses Testat ist verbindlich anzuerkennen und ersetzt  

Einzelfallprüfungen. Eine Infragestellung ist nur bei nachweislich falschen Angaben 

zulässig. 

Für Gründer gilt eine fünfjährige Aufbauphase. In dieser Zeit genügt neben dem 

Nachweis einer Krankenversicherung ein durch den Steuerberater im Rahmen des 

Businessplans bestätigter Vorsorgeplan. Erst danach ist der vollständige Nachweis der 

Altersvorsorge zu erbringen. Folgeprüfungen erfolgen in der Regel im Abstand von fünf 

Jahren und beschränken sich auf die wesentlichen Voraussetzungen. Anlassbezogene 

Prüfungen sind nur bei nachgewiesenem oder konkretem Verdacht auf Missbrauch 

zulässig. 

Das Verfahren der Statusfeststellung auf Antrag des Selbständigen bleibt als 

Schutzinstrument für Fälle erzwungener Selbständigkeit mit einer Verjährungsfrist von 

zwei Jahren bestehen. Missbrauch wird gezielt bekämpft, ohne echte Selbständigkeit 

unter Generalverdacht zu stellen. 

Deutschland braucht weniger Einzelfallbürokratie und nachträgliche Eingriffe, sondern 

klare Regeln, verbindliche Statusentscheidungen und Wahlfreiheit bei der Absicherung. 

Wer unternehmerisch tätig ist, eigenes Risiko trägt und für seine Vorsorge sorgt, muss 

rechtssicher selbständig arbeiten können. 

Ansprechpartner: 

Liliana Gatterer, Andreas Keck, Alexander Gehres 

Telefon: 030 72625670 

E-Mail: info@bund-der-selbstaendigen.de

Hauptstadtbüro Mittelstand | Allianz für Unternehmertum 

Träger: Bund der Selbständigen Deutschland e.V. 

mailto:info@bund-der-selbstaendigen.de
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